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Beschluss 
des Grossen Gemeinderats von Zug Nr. 1674 
 
betreffend Gebietsplanung Technologiecluster Zug; Festsetzung 
– Bebauungsplan Technologiecluster Zug, Plan Nr. 7506, einschliesslich Umweltverträglich-

keitsbericht, 
– Zonenplanänderung Technologiecluster Zug, Plan Nr. 7809, 
– Änderung Bauordnung Technologiecluster Zug. 
 
Der Grosse Gemeinderat von Zug beschliesst in Kenntnis von Bericht und Antrag des Stadtrats 
Nr. 2445 vom 9. Mai 2017 (1. Lesung) und Nr. 2445.3 vom 13. März 2018 (2. Lesung): 
 
1. Der Bebauungsplan Technologiecluster Zug, Plan Nr. 7506, wird bei gleichzeitiger Feststel-

lung der Umweltverträglichkeit festgesetzt. 
 
2. Die Zonenplanänderung Technologiecluster Zug, Plan Nr. 7809, wird festgesetzt. 
 
3. Die Änderung der Bauordnung § 36, § 39 Abs. 2 und § 48 wird zum Beschluss erhoben. 
 
4. Die Zonenplanänderung und die Änderung der Bauordnung werden nur wirksam, wenn 

der Bebauungsplan Technologiecluster Zug rechtskräftig wird. 
 
5. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
6. Das Baudepartement wird gestützt auf § 41 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) und in 

Verbindung mit § 7 Abs. a lit. A des Einführungsgesetzes zum Umweltschutzgesetz (EG 
USG) beauftragt, diesen Beschluss nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist oder 
nach einer allfälligen Urnenabstimmung zweimal im Amtsblatt zu publizieren und wäh-
rend 30 Tagen öffentlich aufzulegen. 

 
7. Dieser Beschluss tritt unter dem Vorbehalt des fakultativen Referendums gemäss § 8 der 

Gemeindeordnung der Stadt Zug mit Eintritt der Rechtskraft der Genehmigung durch den 
Regierungsrat in Kraft. Er wird in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse aufgenom-
men. 

 
8. Gegen diesen Beschluss kann gemäss § 17bis des Gemeindegesetzes in Verbindung mit 

§§ 67 ff. des Wahl- und Abstimmungsgesetzes wegen Verletzung des Stimmrechts beim Re-
gierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Stimmrechtsbeschwerde erho-
ben werden. Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage und der Fristenlauf beginnt am Tag 
nach der Veröffentlichung im Amtsblatt. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und 
eine Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist genau zu bezeichnen. Die Be-
weismittel sind zu benennen und soweit möglich beizulegen. 

 
Zug, 8. Mai 2018 
Hugo Halter, Präsident Martin Würmli, Stadtschreiber 
 
Referendumsfrist: 18. Mai 2018 – 19. Juni 2018  

 

 

 
Stadt Zug 

Grosser Gemeinderat 
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ÄNDERUNGSERLASS ZUM BESCHLUSS   des Grossen Gemeinderats von Zug Nr. 1674 
betreffend Änderung der Bauordnung der Stadt Zug vom 7. April 2009 
 

 
Der Grosse Gemeinderat von Zug beschliesst in Vollziehung des Planungs- und Baugesetzes 
(PBG) vom 26. November 19981 sowie gestützt auf § 16 Abs. 2 Bst. b der Gemeindeordnung 
der Stadt Zug vom 1. Februar 20052 
 
 

I. 
 
Die Bauordnung der Stadt Zug vom 7. April 20093, in der vom Regierungsrat mit Beschluss 
vom 22. Juni 2010 genehmigten Fassung, wird wie folgt geändert: 
 

§ 36 
 

Grundmasse der Wohn-, Misch- und Arbeitszonen 
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Bauzone mit spezi-
ellen Vorschriften 
Technologiecluster 
Zug A 

BsV 
TCZ A 

 
§ 48 

Abs. 4 
BO 

- X X X IV - 
§ 48 

Abs. 2 
BO 

0.15 frei 50 5 5  

Bauzone mit spezi-
ellen Vorschriften 
Technologiecluster 
Zug B 

BsV 
TCZ B 

 
§ 48 

Abs. 4 
BO 

X X X - III - 
§ 48 

Abs. 2 
BO 

0.15 frei 60 2) 5 5  

Bauzone mit spezi-
ellen Vorschriften 
Technologiecluster 
Zug C 

BsV 
TCZ C 

 
§ 48 

Abs. 4 
BO 

X X X - III - 8.0 0.15 frei 20 5 5  

 
1) Gebäudehöhe siehe § 12 BO, Dachgeschosse siehe § 13 BO 
2) Max. 1 Hochhaus mit einer Firsthöhe von 60 m zulässig. Weitere Hochhäuser dürfen eine max. Firsthöhe von  
   50 m nicht überschreiten.  

                                                      
1 BGS 721.11 
2 Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse der Stadt Zug, Band 11, S. 151 
3 Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse der Stadt Zug, Band 12, S. 161 

 

 

 
Stadt Zug 

Grosser Gemeinderat 
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§ 39 
Zulässige Verkaufsflächen und Freizeiteinrichtungen 

 
1 In allen Bauzonen sind neue Verkaufsflächen bis zu einer Fläche von 500 m2 pro Objekt 

und kleinere Freizeiteinrichtungen mit lokalem Einzugsgebiet zulässig. Dies gilt auch für 
Nutzungen im Rahmen von Bebauungsplänen. 

2 Verkaufsflächen von mehr als 500 m2 pro Objekt sowie publikumsintensive Freizeitein-
richtungen mit regionalem Einzugsgebiet sind nur in den Kernzonen, in der Bauzone mit 
speziellen Vorschriften Landis + Gyr (§ 47) und Technologiecluster Zug A und B (§ 48) sowie 
in dem im Zonenplan bezeichneten Gebiet Chollermüli zulässig. 

3 Der Bestand und die angemessene Erweiterung bestehender Nutzungen bleiben ge-
währleistet. 

 
 

§ 48 
Bauzone mit speziellen Vorschriften Technologiecluster Zug 

 
1 Die Bauzone mit speziellen Vorschriften Technologiecluster Zug ist prioritär für Indust-

rie, Gewerbe und Dienstleistungen sowie für das Wohnen bestimmt. Für Neubauten be-
steht Bebauungsplanpflicht. 

2 Die maximale Baumasse über alle Teilgebiete (A-C) der Bauzone mit speziellen Vor-
schriften Technologiecluster Zug beträgt 990'000 m3. 

3 Mindestens 330'000 m3 sind für Produktion und Logistik bestimmt. 
4 Der Wohnanteil über alle Teilgebiete (A-C) der Bauzone mit speziellen Vorschriften 

Technologiecluster Zug beträgt mindestens 55'000 m3 und maximal 160'000 m3. Im Teilge-
biet A ist nur betriebsnotwendiger Wohnraum zulässig. 

5 Verkaufsflächen gemäss § 39 BO dürfen maximal 10'000 m3 einnehmen. 
 
 
 

II. 
 

1 Diese Änderung tritt unter dem Vorbehalt des fakultativen Referendums gemäss § 8 
der Gemeindeordnung der Stadt Zug mit der rechtsgültigen Genehmigung durch den Kan-
ton am      in Kraft. 

2 Sie wird im Amtsblatt des Kantons Zug bekannt gegeben und in die Amtliche Samm-
lung der Ratsbeschlüsse aufgenommen. 
 
 
 
Zug, 8. Mai 2018 
 
Hugo Halter Martin Würmli 
Präsident Stadtschreiber 
 
 


